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(57) Hauptanspruch: Lichtemittierende Vorrichtung (10), 
umfassend:
einen Packungskörper (11);
eine lichtdurchlässige Abdeckung (12), die direkt oder indi-
rekt an dem Packungskörper (11) befestigt ist;
ein oder mehr Halbleiterlaserelemente (13), die dazu konfi-
guriert sind, Laserlicht zu emittieren, und in einem Raum 
angeordnet sind, der durch den Packungskörper (11) und 
die lichtdurchlässige Abdeckung (12) eingeschlossen ist;
ein Wellenlängenumwandlungselement (14), das über der 
lichtdurchlässigen Abdeckung (12) in einem optischen Pfad 
des Laserlichts angeordnet ist, das von dem einen oder 
mehr Halbleiterlaserelementen (13) emittiert wird;
eine Verdrahtung (15), die an einer Lichteinfallsoberflächen-
seite des Wellenlängenumwandlungselements (14) ange-
ordnet ist;
elektrisch leitfähige Schichten (16), die elektrisch mit der 
Verdrahtung (15) verbunden und an einer oberen Oberflä-
che der lichtdurchlässigen Abdeckung (12) angeordnet sind;
ein opakes elektrisch isolierendes Element (17), das 
wenigstens Teile der elektrisch leitfähigen Schichten (16) 
und einen Teil der lichtdurchlässigen Abdeckung (12) 
bedeckt; und
Elektroden (18a, 18b), die in Draufsicht an einer Oberfläche 
des Packungskörpers (11) an Stellen außerhalb des elekt-
risch isolierenden Elements (17) angeordnet und elektrisch 
mit den elektrisch leitfähigen Schichten (16) verbunden sind.



Beschreibung

QUERVERWEIS AUF VERWANDTE 
PATENTANMELDUNG

[0001] Die vorliegende Anmeldung beansprucht die 
Priorität der japanischen Patentanmeldung Nr. 
2018-059539, eingereicht am 27. März 2018. Der 
Inhalt der japanischen Patentanmeldung Nr. 
2018-059539 wird vollumfänglich durch Bezug-
nahme hierin aufgenommen.

HINTERGRUND

Technisches Gebiet

[0002] Die vorliegende Offenbarung betrifft eine 
lichtemittierende Vorrichtung.

Beschreibung des Stands der Technik

[0003] Lichtemittierende Vorrichtungen sind 
bekannt, die ein oder mehr Halbleiterlaserelemente 
verwenden. Um bei solchen lichtemittierenden Vor-
richtungen ein Herauslecken von Laserlicht zu redu-
zieren, ist ein Strompfad durch Bilden eines elekt-
risch leitenden Films auf einem 
Wellenlängenumwandlungselement bereitgestellt, 
das durch Laserlicht zu bestrahlen ist (beispiels-
weise gezeigt in den japanischen ungeprüften 
Patentveröffentlichungen JP 2015 - 060 159 A und 
JP 2016 - 122 715 A). Das heißt, wenn der Strom-
pfad, der auf dem Wellenlängenumwandlungsele-
ment gebildet ist, abgetrennt wird, wird bestimmt, 
dass eine Anomalie aufgetreten ist, beispielsweise 
ein Ablösen des Wellenlängenumwandlungsele-
ments von seiner vorbestimmten Position, das Auf-
treten von Rissen oder dergleichen, und das Lasern 
wird gestoppt.

ÜBERSICHT ÜBER DIE ERFINDUNG

[0004] Selbst wenn jedoch Risse in dem Wellenlän-
genumwandlungselement auftreten, kann das Auf-
treten der Risse gegebenenfalls nicht detektiert wer-
den, wenn der Strompfad beispielsweise durch 
Adhäsion eines Wassertropfens an dem elektrisch 
leitfähigen Film oder dergleichen beibehalten wird 
und eine elektrische Verbindung liefert. Ferner wird 
erwartet, dass lichtemittierende Vorrichtungen einfa-
chere Strukturen haben und dennoch in der Lage 
sind, eine derartige Anomalie zu detektieren. Die vor-
liegende Offenbarung wurde im Lichte derartiger 
Umstände entworfen, und es ist somit eine Aufgabe 
davon, eine lichtemittierende Vorrichtung bereitzu-
stellen, die zuverlässig das Auftreten einer Anomalie 
detektieren kann, die ein Lecken von Laserlicht ver-
ursachen könnte.

[0005] Eine lichtemittierende Vorrichtung gemäß 
bestimmten Ausführungsformen umfasst einen 
Packungskörper, eine lichtdurchlässige Abdeckung, 
ein oder mehr Halbleiterlaserelemente, ein Wellen-
längenumwandlungselement, eine Verdrahtung, 
elektrisch leitfähige Schichten, ein opakes elektrisch 
isolierendes Element, und Elektroden. Die licht-
durchlässige Abdeckung ist direkt oder indirekt an 
dem Packungskörper befestigt. Das Halbleiterlaser-
element ist dazu konfiguriert, ein Laserlicht zu emit-
tieren, und ist in einem Raum angeordnet, der durch 
den Packungskörper und die lichtdurchlässige Abde-
ckung eingeschlossen ist. Das Wellenlängenum-
wandlungselement ist über der lichtdurchlässigen 
Abdeckung in einem optischen Pfad des Laserlichts 
angeordnet, das von dem ein oder mehr Halbleiter-
laserelementen emittiert wird. Die Verdrahtung ist an 
einer Lichteinfallsoberflächenseite des Wellenlänge-
numwandlungselements angeordnet. Die elektrisch 
leitfähigen Schichten sind elektrisch mit der Verdrah-
tung verbunden und an einer oberen Oberfläche der 
lichtdurchlässigen Abdeckung angeordnet. Das 
opake elektrisch isolierende Element bedeckt 
wenigstens Teile der elektrisch leitfähigen Schichten 
und einen Teil der lichtdurchlässigen Abdeckung. Die 
Elektroden sind in Draufsicht an einer Oberfläche 
des Packungskörpers an Stellen außerhalb des 
elektrisch isolierenden Elements angeordnet und 
elektrisch mit den elektrisch leitfähigen Schichten 
verbunden.

[0006] In der lichtemittierenden Vorrichtung wie 
oben beschrieben kann eine Anomalie, die ein 
Lecken von Laserlicht verursachen könnte, zuverläs-
sig detektiert werden, und auch eine Verringerung 
der Größe der lichtemittierenden Vorrichtung kann 
realisiert werden.

Figurenliste

Fig. 1A ist eine schematische Perspektivan-
sicht, die eine Konfiguration einer lichtemittier-
enden Vorrichtung gemäß einer Ausführungs-
form der vorliegenden Erfindung erläutert.

Fig. 1B ist eine Draufsicht der lichtemittierenden 
Vorrichtung, die in Fig. 1A gezeigt ist.

Fig. 1C ist eine schematische Querschnittsan-
sicht entlang der Linie IC-IC' von Fig. 1B.

Fig. 2A bis Fig. 2D sind schematische Diagr-
amme zur Erläuterung der Bildung der Verdrah-
tung der lichtemittierenden Vorrichtung, die in 
Fig. 1A gezeigt ist.

Fig. 3A ist eine schematische Draufsicht auf 
eine lichtdurchlässige Abdeckung der lichtemit-
tierenden Vorrichtung, die in Fig. 1A gezeigt ist.

Fig. 3B ist eine schematische Unteransicht der 
lichtdurchlässigen Abdeckung der lichtemittier-
enden Vorrichtung, die in Fig. 1A gezeigt ist.
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Fig. 4 ist eine schematische Draufsicht, die ein 
Variationsbeispiel von Verdrahtungen der licht-
emittierenden Vorrichtung zeigt, die in Fig. 1A 
gezeigt ist.

Fig. 5 ist eine schematische Draufsicht, die ein 
Variationsbeispiel der lichtemittierenden Vor-
richtung zeigt.

Fig. 6 ist ein Funktionsblockdiagramm einer 
Treibvorrichtung der lichtemittierenden Vorrich-
tung.

DETAILLIERTE BESCHREIBUNG VON 
AUSFÜHRUNGSFORMEN

[0007] Bestimmte Ausführungsformen gemäß der 
vorliegenden Erfindung werden nachfolgend mit 
Bezug zu den beigefügten Zeichnungen beschrieben 
werden. Man beachte, dass die nachfolgend 
beschriebene lichtemittierende Vorrichtung das tech-
nische Konzept der vorliegenden Erfindung imple-
mentieren soll, und die vorliegende Erfindung nicht 
auf die nachfolgenden Beschreibungen beschränkt 
ist, soweit es nicht anders spezifiziert wird. Man 
beachte, dass die Größe, Positionsbeziehung und 
dergleichen in den Zeichnungen zum Zwecke der 
Klarheit übertrieben sein kann.

[0008] Eine lichtemittierende Vorrichtung 10 gemäß 
einer Ausführungsform der vorliegenden Erfindung 
umfasst, wie in Fig. 1A bis Fig. 1C gezeigt ist, 
einen Packungskörper 11 und eine lichtdurchlässige 
Abdeckung 12, ein Halbleiterlaserelement 13, ein 
Wellenlängenumwandlungselement 14, eine Ver-
drahtung 15, die an einer Lichteinfallsoberflächen-
seite des Wellenlängenumwandlungselements 14 
angeordnet ist, elektrisch leitfähige Schichten 16, 
die an einer oberen Oberfläche der lichtdurchlässi-
gen Abdeckung 12 angeordnet sind, ein elektrisch 
isolierendes Element 17, das die elektrisch leitfähi-
gen Schichten 16 und die lichtdurchlässige Abde-
ckung 12 bedeckt, und Elektroden 18a, 18b, die an 
einer oberen Oberfläche des Packungskörpers 11 
angeordnet sind. In der vorliegenden Beschreibung 
wird eine Oberfläche an einer Lichtextraktionsseite 
(eine obere Seite in Fig. 1C) als eine „obere Ober-
fläche“ bezeichnet, und eine Oberfläche entgegen-
gesetzt zu der oberen Oberfläche (eine untere Seite 
in Fig. 1C) wird als eine „untere Oberfläche“ bei der 
lichtemittierenden Vorrichtung 10 bezeichnet.

[0009] In der lichtemittierenden Vorrichtung 10 wie 
oben beschrieben kann eine Anomalie, die zu 
einem Lecken von Laserlicht führen könnte, durch 
die Verwendung der Verdrahtung 15 und der elekt-
risch leitfähigen Schichten 16 zuverlässiger detek-
tiert werden. Die Verdrahtung 15 und die elektrisch 
leitfähigen Schichten 16 sind nämlich durch das Wel-
lenlängenumwandlungselement 14 und das elekt-
risch isolierende Element 17 derart bedeckt, dass 

die Verdrahtung 15 und die elektrisch leitfähigen 
Schichten 16 nicht nach außen exponiert sind. Folg-
lich kann die Möglichkeit verringert werden, dass sich 
unbeabsichtigte Strompfade wie zum Beispiel Kurz-
schlüsse aufgrund einer Adhäsion eines Wassertrop-
fens oder dergleichen auf der Verdrahtung 15 bilden. 
Ferner ist ein opakes elektrisch isolierendes Element 
17 zum Bedecken der elektrisch leitfähigen Schich-
ten 16 angeordnet, derart, dass Licht von dem Halb-
leiterlaserelement 13 durch das elektrisch isolie-
rende Element 17 blockiert werden kann. Folglich 
kann die lichtdurchlässige Abdeckung 12, die im 
Wesentlichen mit einem lichtdurchlässigen Material 
gebildet ist, als ein Element zum Einschließen des 
Halbleiterlaserelements 13 verwendet werden, was 
eine weitere Verringerung der Größe der lichtemit-
tierenden Vorrichtung 10 realisieren kann.

Packungskörper 11

[0010] Der Packungskörper 11 ist ein Element, das 
eine Packung bildet, um das Halbleiterlaserelement 
13 unterzubringen. Die Packung umfasst ferner eine 
lichtdurchlässige Abdeckung 12. Der Packungskör-
per 11 definiert eine Aussparung mit einer Aufwärts-
öffnung zum Unterbringen des Halbleiterlaserele-
ments 13. Vorzugsweise hat der Packungskörper 11 
wenigstens einen inneren lateralen Wandteil 11b, der 
von dem Wellenlängenumwandlungselement 14 
beabstandet ist und es umgibt. Wenn folglich ein 
Harzmaterial für das elektrisch isolierende Element 
17 verwendet wird, kann das Harzmaterial durch 
den inneren lateralen Wandteil 11b eingedämmt 
oder enthalten sein, und somit kann das elektrisch 
isolierende Element 17 einfach angeordnet werden. 
Der innere laterale Wandteil 11b definiert einen Teil 
der Aussparung. Vorzugsweise hat der Packungs-
körper 11 eine vorstehende Oberfläche 11a, die in 
Draufsicht nach innen von dem inneren lateralen 
Wandteil 11b vorsteht, um die lichtdurchlässige 
Abdeckung 12 zu befestigen. Folglich kann das licht-
durchlässige Element 12 stabil befestigt werden. Die 
vorstehende Oberfläche 11a kann ein Teil einer ers-
ten Stufe sein, die unter dem inneren lateralen Wand-
teil 11b lokalisiert ist, die einen anderen Teil der Aus-
sparung definiert. Die vorstehende Oberfläche 11a 
ist beispielsweise eine Oberfläche, die im Wesentli-
chen parallel zu einer untersten Oberfläche des 
Packungskörpers 11 ist. Der innere laterale Wandteil 
11b kann in Kontakt mit der vorstehenden Oberfläche 
11a sein, aber wie in Fig. 1C gezeigt können zwei 
oder mehr jeweilige Stufen definierende Teile der 
Aussparung angeordnet sein, und eine zweite Stufe 
kann zwischen dem inneren lateralen Wandteil 11b 
und der vorstehenden Oberfläche 11a vorgesehen 
sein. Eine Metallschicht zur Verbindung mit dem 
Draht 23, der später beschrieben werden wird, kann 
auf der zweiten Stufe angeordnet sein.
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[0011] Der Packungskörper 11 kann hauptsächlich 
aus Keramiken hergestellt sein wie zum Beispiel Alu-
miniumoxid, Aluminiumnitrid, Siliziumnitrid oder Sili-
ziumcarbid, oder einem Metall wie Cu. Wie in Fig. 1C 
gezeigt, wenn elektrisch leitfähige Elemente wie zum 
Beispiel Metallschichten innerhalb des Packungskör-
pers 11 angeordnet sind, wird vorzugweise Keramik 
für den Packungskörper 11 verwendet, um das Auf-
treten eines Kurzschlusses zwischen den elektrisch 
leitfähigen Elementen zu vermeiden. Der Packungs-
körper 11 hat beispielsweise, wie in Fig. 1B gezeigt, 
in Draufsicht eine viereckige Gestalt.

[0012] In diesem Fall hat der Packungskörper 11 
vorzugsweise eine obere Oberfläche benachbart zu 
und um die Aussparung herum an vier Seiten, wobei 
Regionen der oberen Oberfläche an zwei von den 
Seiten größere Flächen haben als jene von anderen 
Regionen der oberen Oberfläche an den anderen 
zwei von den Seiten, um die Elektroden 18a, 18b, 
21a und 21b wie unten beschrieben zu platzieren.

Leistungszuführungselektroden 21a, 21b

[0013] Der Packungskörper 11 umfasst Leistungs-
zuführungselektroden 21a und 21b, um Leistung zu 
dem Halbleiterlaserelement 13 zuzuführen. Die Leis-
tungszuführungselektroden 21a und 21b sind eine 
positive beziehungsweise eine negative Elektrode. 
Die Leistungszuführungselektroden 21a und 21b 
sind auf einer Oberfläche, beispielsweise auf der 
oberen Oberfläche, des Packungskörpers 11 ange-
ordnet. Die Leistungszuführungselektroden 21a und 
21b zur elektrischen Verbindung mit der Außenseite 
sind auf einer anderen Oberfläche als einer unteren 
Oberfläche des Packungskörpers 11 angeordnet, so 
dass ein gesamter Bereich der unteren Oberfläche 
des Packungskörpers 11 zur Montage an anderen 
Elementen wie zum Beispiel einem Wärmeableiter 
verwendet werden kann. Folglich kann die Abfuhr 
von Wärme, die von der lichtemittierenden Vorrich-
tung 10 generiert wird, zu dem Wärmeableiter oder 
dergleichen erleichtert werden. Die lichtemittierende 
Vorrichtung 10 kann beispielsweise mit einer Wär-
meabfuhrplatte kombiniert sein, auf der die untere 
Oberfläche der lichtemittierenden Vorrichtung 10 
befestigt ist, und Verbindern, die mit den Elektroden 
18a beziehungsweise 18b verbunden sind, und den 
Leistungszuführungselektroden 21a und 21b, um ein 
lichtemittierendes Modul zu strukturieren. In dem 
lichtemittierenden Modul kann eine Höhe eines licht-
emittierenden Punkts beispielsweise in einer Höhe 
von einer unteren Oberfläche der Wärmeabfuhrplatte 
zu einer oberen Oberfläche des Wellenlängenum-
wandlungselements 14 (d.h. einem Teil 14a, der fluo-
reszierendes Material enthält) der lichtemittierenden 
Vorrichtung 10 eingestellt sein. Die Höhe des licht-
emittierenden Punkts kann durch die jeweiligen 
Dicken der Wärmeabfuhrplatte und der lichtemittier-
enden Vorrichtung 10 bestimmt werden. Wenn die 

Dicken der lichtemittierenden Vorrichtung 10 zu 
einer Abweichung tendieren, beispielsweise dann, 
wenn eine Stapelschichtstruktur von Keramiken für 
den Packungskörper 11 der lichtemittierenden Vor-
richtung 10 verwendet wird, kann die tatsächliche 
Dicke der lichtemittierenden Vorrichtung 10 gemes-
sen werden, und eine Wärmeabfuhrplatte mit geeig-
neter Dicke kann in der Kombination verwendet wer-
den. Mit dieser Anordnung kann die Abweichung in 
den Höhen der lichtemittierenden Punkte der licht-
emittierenden Module verringert werden. Alternativ 
können die Dicken der lichtemittierenden Vorrichtun-
gen 10 und der Wärmeabfuhrplatten in verschiedene 
Grade geteilt werden, und eine geeignete Kombina-
tion kann für jeweilige Grade bestimmt werden. Die 
Wärmeabfuhrplatte ist thermisch beispielsweise mit 
einem Wärmeableiter verbunden. Die Leistungszu-
führungselektroden 21a und 21b sind außerhalb 
des elektrisch isolierenden Elements 17 angeordnet. 
Das heißt, die Leistungszuführungselektroden 21a 
und 21b sind von dem elektrisch isolierenden Ele-
ment 17 exponiert. Wie in Fig. 1A gezeigt, ist die 
Leistungszuführungselektrode 21a näher bei der 
Elektrode 18a angeordnet, und die Leistungszufüh-
rungselektrode 21b ist näher bei der Elektrode 18b 
angeordnet. Folglich können Anschlüsse der Verbin-
der zum Zuführen von Elektrizität zu den Elektroden 
einfach angeordnet werden. Die Leistungszufüh-
rungselektroden 21a und 21b sind elektrisch mit der 
elektrisch leitfähigen Schicht, die an der Bodenober-
fläche der Aussparung des Packungskörpers 11 
angeordnet ist, mittels der elektrisch leitfähigen Ele-
mente verbunden, die innerhalb des Packungskör-
pers 11 angeordnet sind. Die Leistungszuführungse-
lektroden 21a und 21b können aus einem elektrisch 
leitfähige Material wie zum Beispiel Au, Sn, Aa, Cu, 
Ni, Rh, Pd, AI, W, Pt beziehungsweise Ti hergestellt 
sein.

Lichtdurchlässige Abdeckung 12

[0014] Die lichtdurchlässige Abdeckung 12 ist direkt 
oder indirekt an dem Packungskörper 11 befestigt, 
um das Halbleiterlaserelements 13 und andere Kom-
ponenten in der Aussparung des Packungskörpers 
11 zu umschließen. Durch hermetisches Versiegeln 
des Halbleiterlaserelements 13 mit einer derartigen 
Befestigung kann die Adhäsion einer Verunreinigung 
wie zum Beispiel eines organischen Materials an 
dem Halbleiterlaserelement 13 verhindert oder ver-
ringert werden. Die lichtdurchlässige Abdeckung 12 
hat eine lichtdurchlässige Eigenschaft, was es dem 
von dem Halbleiterlaserelement 13 emittierten 
Laserlicht ermöglicht, hindurch zu passieren. Eine 
lichtdurchlässige Abdeckung 12 mit einer Transmis-
sion des Laserlichts von beispielsweise 70% oder 
mehr, 80% oder mehr oder 90% oder mehr kann ver-
wendet werden. Zu diesem Zweck kann die licht-
durchlässige Abdeckung 12 aus Glas, Saphir oder 
dergleichen hergestellt sein. Von diesen ist die licht-
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durchlässige Abdeckung 12 vorzugsweise aus 
Saphir hergestellt, das eine hohe thermische Leitfä-
higkeit hat. Folglich kann die Wärme des Wellenlän-
genumwandlungselements 14 effizient zu der licht-
durchlässigen Abdeckung 12 abgeführt werden. 
Wenn Saphir für die lichtdurchlässige Abdeckung 
12 verwendet wird, kann die Dicke in einem Bereich 
von 0,1 mm bis 5 mm sein, vorzugsweise in einem 
Bereich von 0,3 mm bis 1 mm. Dementsprechend 
kann die mechanische Festigkeit der lichtdurchlässi-
gen Abdeckung 12 zuverlässig erhalten werden, und 
auch die Wärmeabfuhrleistung kann verbessert wer-
den.

[0015] Wie oben beschrieben, kann die lichtdurch-
lässige Abdeckung 12 an der vorstehenden Oberflä-
che 11a in der Aussparung des Packungskörpers 11 
befestigt sein. Die lichtdurchlässige Abdeckung 12 
kann direkt an dem Packungskörper 11 befestigt wer-
den durch Verwendung einer Raumtemperaturver-
bindung wie zum Beispiel einer oberflächenaktivier-
ten Verbindung, einer Atomdiffusionsverbindung 
oder dergleichen. Die lichtdurchlässige Abdeckung 
12 kann indirekt an dem Packungskörper 11 befestigt 
werden, beispielsweise wie in Fig. 1C mittels der 
Metallverbindungsschicht 27. Die Metallverbin-
dungsschicht 27 kann lokalisiert sein zwischen der 
Metallschicht 25, die an einer Oberfläche der licht-
durchlässigen Abdeckung 12 angeordnet ist, und 
der Metallschicht 25, die an der vorstehenden Ober-
fläche 11a des Packungskörpers 11 angeordnet ist.

Metallschicht 25

[0016] Die Metallschicht 25 kann, wie beispiels-
weise in einer Draufsicht von Fig. 3B gezeigt ist, an 
einem Umfangsteil der unteren Oberfläche 12L der 
lichtdurchlässigen Abdeckung 12 angeordnet sein. 
Zusätzlich kann die Metallschicht 25, wie in Fig. 1C 
gezeigt ist, an der vorstehenden Oberfläche 11a des 
Packungskörpers 11 angeordnet sein. Fig. 3B ist 
eine Unteransicht der unteren Oberfläche der licht-
durchlässigen Abdeckung 12, wobei der lichtdurch-
lässige Teil, der nicht durch die Metallschicht 25 
bedeckt ist, durch eine Schraffur angegeben ist, um 
die Unterscheidung der Komponenten zu erleichtern. 
Die Metallschicht 25 kann aus einem Metallmaterial 
hergestellt sein, das wenigstens eines enthält ausge-
wählt aus einer Gruppe bestehend aus Au, Sn, Ag, 
Cu, Ni, Rh, Pd, AI, W, Pt und Ti. Beispiele des Metall-
materials umfassen einen geschichteten Film von 
Ti/Pt/Au, oder einen geschichteten Film von 
W/Ni/Au. Die Metallschicht 25 kann eine Dicke in 
einem Bereich von beispielsweise 0,1 µm bis 5 µm 
haben.

Metallverbindungsschicht 27

[0017] Beispiele des Materials der Metallverbin-
dungsschicht 27 umfassen Lote wie zum Beispiel 

Sn-Bi-basierte Lote, Sn-Cu-basierte Lote, Sn-Ag- 
basierte Lote, und Au-Sn-basierte Lote; Legierungen 
mit Au und Sn als Hauptkomponenten, Legierungen 
mit Au und Si als Hauptkomponenten; eutektische 
Legierungen mit Au und Ge als Hauptkomponenten; 
Lötmaterialien aus Metall mit niedrigem Schmelz-
punkt; und Adhäsionsmaterialien von Kombinationen 
davon. Das Halbleiterlaserelement 13 kann durch 
eine kleine Zahl von Komponenten versiegelt wer-
den, wie oben beschrieben, indem der Packungskör-
per 11 und die lichtdurchlässige Abdeckung 12 ver-
wendet werden, oder indem der Packungskörper 11 
und die lichtdurchlässige Abdeckung 12 jeweils mit 
einer Metallschicht oder dergleichen an der Oberflä-
che davon verwendet werden. Folglich kann eine 
Verringerung der Größe der lichtemittierenden Vor-
richtung realisiert werden.

Halbleiterlaserelemente 13

[0018] Das Halbleiterlaserelement 13 ist innerhalb 
eines Raums angeordnet, der durch den Packungs-
körper 11 und die lichtdurchlässige Abdeckung 12 
umschlossen ist. Das Halbleiterlaserelement 13 
kann direkt auf der Bodenoberfläche angeordnet 
sein, die die Aussparung des Packungskörpers 11 
definiert, es kann aber auch auf einem Submount 
19 angeordnet sein, wie in Fig. 1C gezeigt. Das Halb-
leiterlaserelement 13 kann derart montiert sein, dass 
Laserlicht, welches von dem Halbleiterlaserelement 
13 emittiert wird, sich in einer Richtung im Wesent-
lichen parallel zur Bodenoberfläche ausbreitet, die 
die Aussparung des Packungskörpers 11 definiert.

[0019] Je kürzer die Wellenlänge des Laserlichts ist, 
das von dem Halbleiterlaserelement 13 emittiert wird, 
desto größer ist seine Energie, was die Notwendig-
keit zum Detektieren eines Lecks des Laserlichts ver-
größert. Das Halbleiterlaserelement 13 kann dazu 
konfiguriert sein, Laserlicht mit einer kurzen Wellen-
länge wie zum Beispiel blaues Licht zu emittieren. 
Das Halbleiterlaserelement 13 kann aus einem nitrid-
basierten Halbleiter hergestellt sein.

[0020] Der Submount 19 kann aus einem Material 
hergestellt sein, dessen Hauptkomponente SiC, AIN 
oder dergleichen ist. Das Halbleiterlaserelement 13 
kann beispielsweise unter Verwendung eines eutek-
tischen AuSn-Lots oder dergleichen auf dem Sub-
mount 19 montiert sein.

[0021] Wie in Fig. 1C gezeigt, ist das Halbleiterla-
serelement 13 vorzugsweise derart angeordnet, 
dass es dem Lichtreflexionselement 20 gegenüber 
liegt, das innerhalb des Raums angeordnet ist, der 
durch den Packungskörper 11 und die lichtdurchläs-
sige Abdeckung 12 umschlossen ist. Mit dieser 
Anordnung wird Laserlicht, welches von dem Halblei-
terlaserelement 13 emittiert wird, auf das Lichtreflex-
ionselement 20 eingestrahlt und in Richtung der licht-
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durchlässigen Abdeckung 12 reflektiert, die an der 
oberen Oberflächenseite der Packungsbasis 11 
befestigt ist, und kann auf das Wellenlängenum-
wandlungselement 14 einfallen, das unten beschrie-
ben wird. Beispielsweise kann das Lichtreflexions-
element 20 aus Glas oder Si oder dergleichen 
hergestellt sein, mit einer Gestalt wie zum Beispiel 
einer Gestalt eines Dreiecksprismas, einer Gestalt 
eines viereckigen Kegelstumpfs oder dergleichen, 
mit einem Hauptteil, der eine Oberfläche hat, die mit 
Bezug zu einer unteren Oberfläche davon geneigt ist, 
und einem lichtreflektierenden Film, der auf der 
geneigten Oberfläche angeordnet ist. Der Winkel 
der geneigten Oberfläche zu der unteren Oberfläche 
des Hauptteils ist vorzugsweise ungefähr 45 Grad, 
um das Laserlicht in einer Richtung orthogonal zu 
der unteren Oberfläche der Packungsbasis 11 zu 
führen. Für den lichtreflektierenden Film kann ein 
dielektrischer Einzelschicht- oder Multilayerfilm, ein 
metallischer Einzelschicht- oder Multilayerfilm oder 
dergleichen verwendet werden.

Wellenlängenumwandlungselement 14

[0022] Das Wellenlängenumwandlungselement 14 
ist dazu konfiguriert, Laserlicht, das von dem Halblei-
terlaserelement 13 emittiert wird, in ein Licht mit einer 
verschiedenen Wellenlänge umzuwandeln, und hat 
eine Lichteinfallsoberfläche 14I, die der lichtdurch-
lässigen Abdeckung 12 gegenüberliegt, und eine 
lichtemittierende Oberfläche 14E an einer entgegen-
gesetzten Seite der Lichteinfallsoberfläche 14I. Das 
Wellenlängenumwandlungselement 14 hat vorzugs-
weise einen ein fluoreszierendes Material enthalten-
den Teil 14a, der in einem optischen Pfad des Laser-
lichts angeordnet ist, und einen lichtreflektierenden 
Teil 14b, der den Teil 14a umgibt, der das fluoreszie-
rende Material enthält. Wie oben beschrieben, kann, 
da der lichtreflektierende Teil 14b zwischen dem Teil 
14a, der das fluoreszierende Material enthält, und 
dem elektrisch isolierenden Element 17 angeordnet 
ist, eine Abnahme in der optischen Ausgabe der licht-
emittierenden Vorrichtung 10 verhindert oder verrin-
gert werden, selbst wenn das elektrisch isolierende 
Element 17 auch ein Lichtabsorptionselement ist. 
Der das fluoreszierende Material enthaltende Teil 
14a des Wellenlängenumwandlungselements 14 ist 
über der lichtdurchlässigen Abdeckung 12 und in 
dem optischen Pfad des Laserlichts angeordnet, 
das von dem Halbleiterlaserelement 13 emittiert 
wird. Der lichtreflektierende Teil 14b kann so ange-
ordnet sein, dass er (eine) laterale Oberfläche(n) 
des das fluoreszierende Material enthaltenden Teils 
14a bedeckt. Der Ausdruck „laterale Oberfläche(n) 
des das fluoreszierende Material enthaltenden Teils 
14a“ bezieht sich auf (eine) Oberfläche(n), die die 
Lichteinfallsoberfläche und die lichtemittierende 
Oberfläche des das fluoreszierende Material enthal-
tenden Teils 14a verbindet/verbinden.

[0023] Der das fluoreszierende Material enthaltende 
Teil 14a und der lichtreflektierende Teil 14b des Wel-
lenlängenumwandlungselements 14 sind vorzugs-
weise aus einem anorganischen Material hergestellt, 
so dass sie nicht leicht durch Bestrahlung mit dem 
Laserlicht verschlechtert werden. Der das fluoreszie-
rende Material enthaltende Teil 14a, der aus einem 
anorganischen Material hergestellt ist, kann eine 
Keramik oder Glas sein, die/das ein fluoreszierendes 
Material enthält, oder aus einem Einkristall eines 
fluoreszierenden Materials hergestellt sein, das das 
Laserlicht in Licht mit einer unterschiedlichen Wellen-
länge umwandeln kann. Außerdem ist das Wellen-
längenumwandlungselement 14 vorzugsweise aus 
einem Material hergestellt, das einen hohen 
Schmelzpunkt im Bereich von 1300°C bis 2500°C 
hat. Mit der Verwendung eines solchen Materials 
können gute Lichtfestigkeitseigenschaften und gute 
Wärmebeständigkeitseigenschaften erhalten wer-
den. Somit kann das Auftreten einer Verschlechte-
rung reduziert werden, selbst wenn eine Bestrahlung 
mit hochdichtem Licht wie zum Beispiel Laserlicht 
erfolgt.

[0024] Wenn eine Keramik für das das fluoreszie-
rende Material enthaltende Element 14a verwendet 
wird, kann beispielsweise ein gesintertes Material 
aus einem fluoreszierenden Material und einem licht-
durchlässigen Material verwendet werden, beispiels-
weise Aluminiumoxid (Al2O3, Schmelzpunkt im 
Bereich von ungefähr 1900°C bis ungefähr 
2100°C). In diesem Fall kann der Gehalt des fluores-
zierenden Materials in einem Bereich von 0,05 Volu-
men-% bis 50 Volumen-% oder in einem Bereich von 
10 Volumen-% bis 40 Volumen-% mit Bezug zu 
einem Gesamtvolumen der Keramik liegen. Alterna-
tiv kann als der das fluoreszierende Material enthal-
tende Teil 14a auch eine Keramik verwendet werden, 
die im Wesentlichen nur aus dem fluoreszierenden 
Material hergestellt ist, erhalten durch ein Sintern 
eines Pulvers des fluoreszierenden Materials ohne 
Verwendung eines solchen lichtdurchlässigen Mate-
rials.

[0025] Beispiele für die fluoreszierenden Materialien 
umfassen Yttriumaluminiumgranat (YAG), aktiviert 
mit Cerium, Lutetiumaluminiumgranat (LAG), akti-
viert mit Cerium, stickstoffhaltiges Kalziumalumi-
niumsilikat (CaO-Al2O3-SiO2), aktiviert mit Europium 
und/oder Chrom, Silikat ((Sr, Ba)2SiO4), aktiviert mit 
Europium, α-Sialon-basiertes fluoreszierendes 
Material, und β-Sialon-basiertes fluoreszierendes 
Material. Von diesen wird vorzugsweise ein YAG- 
Fluoreszenzmaterial verwendet, das gute Wärme-
beständigkeitseigenschaften hat.

[0026] Das Wellenlängenumwandlungselement 14 
umfasst den lichtreflektierenden Teil 14b, der mit 
einem Durchgangsloch gebildet ist, das entlang sei-
ner Dickenrichtung hindurch tritt, und einen fluores-
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zierendes Material enthaltenden Teil 14a, der in das 
Durchgangsloch eingepasst ist. Die Gestalt, die das 
Durchgangsloch definiert, das heißt die Gestalt des 
das fluoreszierende Material enthaltenden Teils 14a 
kann der Gestalt des Wellenlängenumwandlungsele-
ments 14 entsprechen. Beispiele hierfür umfassen 
eine viereckige Prismengestalt, eine Kegelstumpfge-
stalt, eine viereckige Kegelstumpfgestalt, oder eine 
Kombination derartiger Gestalten, mit einer Gestalt 
in Draufsicht beispielsweise einer polygonalen 
Gestalt wie zum Beispiel einer dreieckigen Gestalt 
oder einer viereckigen Gestalt, einer kreisförmigen 
Gestalt, oder einer elliptischen Gestalt.

[0027] Das Wellenlängenumwandlungselement 14 
hat vorzugsweise eine Dicke von 0,2 mm oder grö-
ßer, im Hinblick auf eine mechanische Festigkeit, und 
2,0 mm oder weniger in Hinblick auf eine Minimie-
rung eines Kostenanstiegs und einer Höhe der licht-
emittierenden Vorrichtung.

[0028] Der lichtreflektierende Teil 14b ist vorzugs-
weise aus einem Material hergestellt, das das Laser-
licht sowie Fluoreszenzlicht, welches von dem fluo-
reszierenden Material emittiert wird, mit einer hohen 
Reflektivität reflektieren kann, und das ferner eine 
hohe thermische Leitfähigkeit hat, um Wärme von 
dem das fluoreszierende Material enthaltenden Teil 
14a abzuführen, das in dem Durchgangsloch enthal-
ten ist. Beispiele des Materials mit einer hohen 
Reflektivität und einer hohen thermischen Leitfähig-
keit umfassen lichtreflektierende Keramik, ein Metall, 
und einen Verbund aus Keramik und Metall. Der licht-
reflektierende Teil 14b ist vorzugsweise aus einer 
lichtreflektierenden Keramik hergestellt, mit der leicht 
eine hohe Reflektivität erzielt werden kann. Für eine 
derartige lichtreflektierende Keramik kann eine Kera-
mik aus Aluminiumoxid (Al2O3) verwendet werden. 
Das Bilden des lichtreflektierenden Teils 14b mit 
einem Material, das eine hohe Reflektivität hat, 
erlaubt eine Extraktion von Licht innerhalb des Wel-
lenlängenumwandlungselements 14 im Wesentli-
chen von der oberen Oberfläche des das fluoreszie-
rende Material enthaltenden Teils 14a, und somit 
kann eine höhere Luminanz erzielt werden. Außer-
dem kann verhindert werden, dass Laserlicht, wel-
ches auf andere Elemente als den das fluoreszie-
rende Material enthaltenden Teil 14a gestrahlt wird, 
zur Außenseite leckt. Ferner kann mit der oben 
beschriebenen Anordnung im Wesentlichen verhin-
dert werden, dass Licht von dem das fluoreszierende 
Material enthaltenden Teil 14a das elektrisch isolier-
enden Element 17 erreicht. Folglich kann die opti-
sche Ausgabe der lichtemittierenden Vorrichtung bei-
behalten werden, selbst wenn das elektrisch 
isolierenden Element 17 mit einem Lichtabsorptions-
material gebildet ist.

[0029] Der lichtreflektierende Teil 14b kann eine 
Oberfläche haben, die koplanar mit der lichtemittier-

enden Oberfläche 14E des das fluoreszierende 
Material enthaltenden Teils 14a ist (das heißt einer 
obersten Oberfläche des das fluoreszierende Mate-
rial enthaltenden Teils 14a), oder ein Bereich oder die 
Gesamtheit der lichtemittierenden Oberfläche 14E 
des das fluoreszierende Material enthaltenden Teils 
14a kann von der oberen Oberfläche des lichtreflek-
tierenden Teils 14b vorstehend angeordnet sein. Die 
oberste Oberfläche der lichtemittierenden Oberflä-
che 14E (insbesondere die oberste Oberfläche des 
das fluoreszierende Material enthaltenden Teils 
14a) des Wellenlängenumwandlungselement 14 ist 
vorzugsweise von der oberen Oberfläche des Pack-
ungskörpers 11 vorstehend angeordnet. Mit dieser 
Anordnung kann Licht, das von dem Wellenlänge-
numwandlungselement 14 in einer Aufwärtsrichtung 
extrahiert und durch den Packungskörper 11 blo-
ckiert wird, reduziert werden, und somit kann die 
Lichtextraktionseffizienz der lichtemittierenden Vor-
richtung 10 vergrößert werden.

[0030] Das Wellenlängenumwandlungselement 14 
kann derart gebildet sein, dass beispielsweise der 
das fluoreszierende Material enthaltende Teil 14a, 
hergestellt aus einem geformten Körper (beispiels-
weise gesinterten Körper) und einer Pulver- oder 
Partikelform eines Materials des lichtreflektierenden 
Teils 14b integral geformt sind, oder eine Pulver- 
oder Partikelform eines Materials des das fluoreszie-
rende Material enthaltenden Teils 14a und der licht-
reflektierende Teil 14b, hergestellt aus einem 
geformten Körper, sind integral geformt, und der 
integral geformte Teil ist gesintert. Zum Sintern 
kann beispielsweise ein Funkenplasmasinterungs-
verfahren (SPS-Verfahren), ein Heißdruckverfahren 
(HP-Verfahren) oder dergleichen verwendet werden. 
Wenn Aluminiumoxid als eine Pulverform des licht-
reflektierenden Teils 14b verwendet wird, kann die 
Sintertemperatur in einem Bereich von 1200°C bis 
1800°C verwendet werden.

[0031] Das Wellenlängenumwandlungselement 14 
kann an der lichtdurchlässigen Abdeckung 12 über 
die Verdrahtung 15 und die elektrisch leitfähige 
Schicht 16 befestigt werden, wie unten beschrieben 
werden wird. Entweder ein elektrisch isolierendes 
Material oder ein elektrisch leitfähiges Material kann 
zum Befestigen des Wellenlängenumwandlungsele-
ments 14 verwendet werden. Das Befestigen des 
Wellenlängenumwandlungselements 14 an der licht-
durchlässigen Abdeckung 12 kann, wie in Fig. 1C, 
Fig. 2D, und Fig. 3A gezeigt und unten beschrieben 
ist, durch Anordnen einer Metallschicht 22 und einer 
elektrisch leitfähigen Verbindungsschicht 26a und 
dergleichen jeweils zwischen der Verdrahtung 15 
und der elektrisch leitfähigen Schicht 16 durchge-
führt werden. Alternativ kann beispielsweise eine 
Normaltemperaturverbindung wie oben beschrieben 
durchgeführt werden, ohne die elektrisch leitfähige 
Verbindungsschicht 26a zu verwenden.
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Verdrahtung 15

[0032] Die Verdrahtung 15 ist an der Seite der Licht-
einfallsoberfläche 141 des Wellenlängenumwand-
lungselements 14 angeordnet, wo das von dem 
Halbleiterlaserelement 13 emittierte Laserlicht ein-
fällt. Die Verdrahtung 15 ist aus einem elektrisch lei-
tenden Material hergestellt. Wenn wenigstens ein 
Bereich der Verdrahtung 15 auf dem das fluoreszie-
rende Material enthaltenden Teil 14a des Wellenlän-
genumwandlungselements 14 angeordnet ist, ist die 
Verdrahtung 15 vorzugsweise mit einem lichtdurch-
lässigen elektrisch leitfähigen Film gebildet. Dement-
sprechend kann die Absorption von Licht durch die 
Verdrahtung 15 verringert werden. Für den licht-
durchlässigen elektrisch leitfähigen Film kann 
Indiumzinnoxid (ITO) mit einer hohen Reflektivität 
für sichtbares Licht verwendet werden. In einer 
Region der Verdrahtung 15, die elektrisch mit der 
elektrisch leitfähigen Schicht 16 zu verbinden ist, 
was unten beschrieben werden wird, ist zur Vergrö-
ßerung der Adhäsion zu der elektrisch leitfähigen 
Schicht 16 ein geschichteter Film mit einer Au- 
Schicht als eine oberste Oberfläche, beispielsweise 
eine Ti/Pt/Au-Schicht, auf der ITO-Schicht derart 
angeordnet, dass der geschichtete Film als eine 
oberste Oberfläche der Verdrahtung 15 dient.

[0033] Die Verdrahtung 15 kann auf einer unteren 
Oberfläche des lichtreflektierenden Teils 14b oder 
einer unteren Oberfläche des das fluoreszierende 
Material enthaltenden Teils 14a des Wellenlänge-
numwandlungselements 14 angeordnet sein, oder 
alternativ kann die Verdrahtung 15 auf dem lichtref-
lektierenden Teil 14b angeordnet sein und sich auf 
den das fluoreszierende Material enthaltenden Teil 
14a erstrecken. Die Verdrahtung 15 kann in einer 
linearen Gestalt mit einer Breite in einem Bereich 
von ungefähr 5 µm bis ungefähr 50 µm angeordnet 
sein. Die Verdrahtung 15 kann durchgehend zwi-
schen zwei entgegengesetzten Enden des Wellen-
längenumwandlungselements 14 angeordnet sein. 
Ein lichtdurchlässiger Film kann zwischen der Ver-
drahtung 15 und dem Wellenlängenumwandlungs-
element 14 vorgesehen sein.

[0034] Die Länge, die Breite, die Dicke, der Zwi-
schenabstand oder dergleichen der Verdrahtung 15 
kann geeignet gemäß den Abmessungen des Wel-
lenlängenumwandlungselements 14, den Abmes-
sungen des das fluoreszierende Material enthalten-
den Teils 14a oder dergleichen bestimmt werden. Die 
Verdrahtung 15 kann eine konstante Breite und 
Dicke haben, oder kann teilweise verschiedene 
Breite und Dicke haben. Die Verdrahtung 15 kann in 
einer Gestalt angeordnet sein, die entweder regel-
mäßig geformte oder zufällig geformte Biegungen 
oder Kurven hat.

[0035] Spezieller, wie in Fig. 4 gezeigt, kann die Ver-
drahtung 15A nur auf dem lichtreflektierenden Teil 
14b an der Seite der Lichteinfallsoberfläche 14I des 
Wellenlängenumwandlungselements 14 angeordnet 
sein. Die Verdrahtung 15A kann in Draufsicht den 
das fluoreszierende Material enthaltenden Teil 14a 
vollständig umgeben, wie in Fig. 4 gezeigt ist, oder 
kann in Draufsicht nur einen Bereich des das fluores-
zierende Material enthaltenden Teils 14a umgeben.

[0036] Die Verdrahtung 15 kann, beispielsweise wie 
in Fig. 2A gezeigt, durch Bereitstellen des Wellenlän-
genumwandlungselements 14 und Aufbringen eines 
Films des Materials für die Verdrahtung 15 durch Ver-
wenden eines Sputterverfahrens, eines chemischen 
Dampfabscheidungsverfahrens, eines Atomschich-
tabscheidungsverfahrens oder dergleichen auf der 
Lichteinfallsoberfläche 14I des Wellenlängenum-
wandlungselements 14 bereitgestellt werden, wie in 
Fig. 2B gezeigt.

Isolierender Film 24

[0037] Die Verdrahtung 15 ist vorzugsweise durch 
die elektrisch isolierende Schicht 24 bedeckt. Mit 
dem elektrisch isolierenden Film 24 können der 
Metallfilm 22a, der unten beschrieben wird, und die 
Verdrahtung 15 voneinander isoliert werden, was 
eine größere planare Abmessung für den Metallfilm 
22a ermöglicht. Der elektrisch isolierende Film 24 
kann, beispielsweise wie in Fig. 2C gezeigt, im 
Wesentlichen auf der gesamten Oberfläche der 
Lichteinfallsoberfläche 141 des Wellenlängenum-
wandlungselements 14 angeordnet sein, mit Aus-
nahme der Öffnungen 24a, die Bereiche der Verdrah-
tung 15 an den beiden Enden der Verdrahtung 15 
exponieren. Der elektrisch isolierende Film 24 ist vor-
zugsweise ein lichtdurchlässiger Film, wenn er in 
dem optischen Pfad des Laserlichts angeordnet ist. 
Mit dieser Gestaltung kann eine Absorption des 
Laserlichts durch die isolierende Schicht 24 reduziert 
werden. Beispiele des lichtdurchlässigen Films 
umfassen einen Film, der ein Oxid von Silizium ent-
hält, beispielsweise SiO2. Die Dicke des elektrisch 
isolierenden Films 24 kann beispielsweise in einem 
Bereich von 1 µm bis 15 µm sein.

Metallschicht 22

[0038] Wie in Fig. 2D gezeigt, sind zur Erleichterung 
einer elektrischen Verbindung mit den elektrisch leit-
fähigen Schichten 16, wie unten beschrieben, vor-
zugsweise Metallfilme 22 unter den elektrisch isolier-
enden Filmen 24 (d.h. in einer Richtung weg von dem 
Wellenlängenumwandlungselement 14) in einer 
Region unter der Lichteinfallsoberfläche 141 des 
Wellenlängenumwandlungselements 14 gebildet. 
Die Metallfilme 22 können elektrisch mit einem jewei-
ligen Teil der Verdrahtung 15 durch die Durchgangs-
öffnungen 24a verbunden sein, die in dem elektrisch 
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isolierenden Film 24 nahe den entgegengesetzten 
Enden der Verdrahtung 15 definiert sind. Die planare 
Fläche des Metallfilms 22 ist größer als die planare 
Fläche, die die Öffnung 24a definiert. Zusätzlich kön-
nen an der Lichteinfallsoberfläche 141 des Wellen-
längenumwandlungselements 14 die Metallfilme 
22a so angeordnet sein, dass sie die Verdrahtung 
15 umgeben, die auf dem das fluoreszierende Mate-
rial enthaltenden Teil 14a angeordnet ist. Die Metall-
filme 22a können zur gleichen Zeit wie die Metallfilme 
22 gebildet werden, die für eine Verbindung mit der 
elektrisch leitfähigen Schicht 16 verwendet werden. 
Die Metallfilme 22a können als ein Teil des Umge-
bungselements 26 verwendet werden, das unten 
beschrieben werden wird.

Elektrisch leitfähige Schichten 16

[0039] Die elektrisch leitfähigen Schichten 16 sind 
auf der oberen Oberfläche der lichtdurchlässigen 
Abdeckung 12 angeordnet, und sind elektrisch mit 
jeweiligen Teilen der Verdrahtung 15 verbunden. In 
Draufsicht kann die elektrisch leitfähige Schicht 16 
derart angeordnet sein, dass wenigstens ein Teil 
der elektrisch leitfähigen Schicht 16 mit der Verdrah-
tung 15 überlappt ist. Wie beispielsweise in Fig. 3A 
gezeigt ist, sind die elektrisch leitfähigen Schichten 
16 vorzugsweise mit jeweiligen Endteilen der Ver-
drahtung 15 überlappt. Die elektrisch leitfähigen 
Schichten 16 haben vorzugsweise Orte und Abmes-
sungen derart, dass sie nicht mit Teilen des das fluo-
reszierende Material enthaltenden Teils 14a überlap-
pen. Mit dieser Anordnung kann verhindert werden, 
dass Licht, welches auf den das fluoreszierende 
Material enthaltenden Teil 14a einfällt, durch die 
elektrisch leitfähigen Schichten 16 blockiert oder 
gestört wird. Fig. 3A ist eine schematische Drauf-
sicht, aber um ein Erkennen der Elemente zu erleich-
tern, sind die Elemente schraffiert gezeigt. Die elekt-
risch leitfähigen Schichten 16 können aus einem 
elektrisch leitenden Material hergestellt sein. Bei-
spiele des Materials der elektrisch leitfähigen Schich-
ten 16 umfassen einen einzelnen Film oder einen 
geschichteten Film, hergestellt aus einem oder 
mehr Metallen wie zum Beispiel Au, Sn, Ag, Cu, Ni, 
Rh, Pd, AI, W, Pt und Ti oder eine oder mehr Legie-
rungen davon. Beispielsweise kann ein geschichte-
ter Film aus einer Ti/Pt/Au/Au-Sn-Legierung verwen-
det werden. Die Dicke der elektrisch leitfähigen 
Schichten 16 kann beispielsweise in einem Bereich 
von 0,2 µm bis 10 µm liegen. Ferner kann, wie in 
Fig. 3A gezeigt, eine elektrisch leitfähige Schicht 
16a auf der oberen Oberfläche 12U der lichtdurchläs-
sigen Abdeckung 12 derart angeordnet sein, dass 
die elektrisch leitfähige Schicht 16a die Verdrahtung 
15 umgibt, die auf dem das fluoreszierende Material 
enthaltenden Teil 14a angeordnet ist. Die elektrisch 
leitfähige Schicht 16a kann gleichzeitig mit den elekt-
risch leitfähigen Schichten 16 angeordnet werden, 
die für eine Verbindung mit der Verdrahtung 15 

bereitgestellt werden. Die elektrisch leitfähige 
Schicht 16a kann als ein Teil eines Umgebungsele-
ments 26 verwendet werden, das unten beschrieben 
werden wird.

Elektrisch isolierendes Element 17

[0040] Das elektrisch isolierende Element 17 ist so 
angeordnet, dass es die elektrisch leitfähigen 
Schichten 16 und die lichtdurchlässige Abdeckung 
12 bedeckt. Das elektrisch isolierende Element 17 
muss nicht zwingend die gesamten Oberflächen der 
elektrisch leitfähigen Schichten 16 und der licht-
durchlässigen Abdeckung 12 bedecken. Es ist aus-
reichend, wenn das elektrisch isolierende Element 
17 die oberen Oberflächen und lateralen Oberflä-
chen der elektrisch leitfähigen Schichten 16 und die 
obere Oberfläche des lichtdurchlässigen Elements 
12 bedeckt. Wie oben beschrieben, wenn der Pack-
ungskörper 11 einen inneren lateralen Wandteil 11b 
hat, der von dem Wellenlängenumwandlungsele-
ment 14 beabstandet ist und es umgibt, kann das 
elektrisch isolierende Element 17 so angeordnet 
sein, dass es zwischen dem Wellenlängenumwand-
lungselement 14 und dem inneren lateralen Wandteil 
11b eingefüllt ist. In anderen Worten, der innere late-
rale Wandteil 11b kann dazu verwendet werden, das 
Fließen des Materials des elektrisch isolierenden 
Elements 17 zu blockieren. Wenn ferner ein Spalt 
vorhanden ist zwischen der lichtdurchlässigen Abde-
ckung 12 und dem Packungskörper 11 ist es weiter 
bevorzugt, dass das elektrisch isolierende Element 
17 auch derart angeordnet ist, dass es den Spalt 
füllt. In anderen Worten ist es weiter bevorzugt, 
dass die lateralen Oberflächen der lichtdurchlässi-
gen Abdeckung 12 ebenfalls durch das elektrisch 
isolierende Element 17 bedeckt sind. Mit dem elekt-
risch isolierenden Element 17, das wie oben 
beschrieben zwischen die lichtdurchlässige Abde-
ckung 12 und/oder das Wellenlängenumwandlungs-
element 14 oder dergleichen gefüllt ist, und dem 
Packungskörper 11 kann eine Wärmeabfuhrleistung 
verglichen mit dem Fall verbessert werden, in dem 
ein solcher Spalt mit Luft gefüllt ist. Dies ist vermut-
lich der Grund, warum die Wärmeabfuhr von dem 
Wärmeumwandlungselement 14 verbessert ist. Das 
elektrisch isolierende Element 17 ist vorzugsweise 
derart angeordnet, dass es die Drähte 23 vollständig 
bedeckt, in anderen Worten, es ist bevorzugt, dass 
die Drähte 23 nicht von dem elektrisch isolierenden 
Element 17 exponiert sind. Dementsprechend kön-
nen die Drähte 23 durch das elektrisch isolierende 
Element 17 geschützt werden, und auch die Bildung 
einer elektrischen Verbindung aufgrund einer Adhä-
sion eines Wassertropfens oder dergleichen an den 
Drähten 23 kann verhindert werden. Aus einem ähn-
lichen Grund sind auch, wie in Fig. 1C gezeigt, die 
elektrisch leitfähigen Schichten auf den Oberflächen 
des Packungskörpers 11, mit dem die Drähte 23 ver-
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bunden sind, durch das elektrisch isolierende Ele-
ment 17 bedeckt.

[0041] Das elektrisch isolierende Element 17 ist vor-
zugsweise aus einem opaken Material hergestellt, 
und weiter bevorzugt dient das elektrisch isolierende 
Element 17 auch als ein Lichtabsorptionselement. 
Mit der Verwendung des elektrisch isolierenden Ele-
ments 17, das auch ein Lichtabsorptionselement ist, 
kann vermutlich Licht von dem Halbleiterlaserele-
ment 13 zuverlässig blockiert werden, verglichen 
mit dem Fall, in dem das elektrisch isolierende Ele-
ment 17 ein lichtreflektierendes Element ist. Das 
elektrisch isolierende Element 17 ist vorzugsweise 
aus einem Harzmaterial hergestellt, was ein Anord-
nen des elektrisch isolierenden Elements 17 in dem 
Spalt oder dergleichen zwischen der lichtdurchlässi-
gen Abdeckung 12 und dem Packungskörper 11 
erleichtern kann. Um das elektrisch isolierende Ele-
ment 17 opak und/oder lichtabsorbierend zu 
machen, kann ein Lichtdiffusionsmaterial und/oder 
ein lichtabsorbierendes Füllermaterial in dem Harz 
enthalten sein. Beispiele des Harzes umfassen ein 
Epoxidharz, ein Silikonharz, ein Acrylatharz, ein Ure-
thanharz, ein Phenolharz, und ein BT-Harz. Beispiele 
eines Lichtabsorptionsfüllers umfassen ein dunkles 
Pigment wie zum Beispiel Kohlenstoffschwarz. Mit 
der Verwendung des lichtabsorbierenden elektrisch 
isolierenden Elements 17 wie oben beschrieben, 
kann leckendes Licht wie zum Beispiel leckendes 
Laserlichts zuverlässig blockiert werden verglichen 
mit der Verwendung eines lichtreflektierenden elekt-
risch isolierenden Elements 17. Man beachte, dass 
in Fig. 1C das elektrisch isolierende Element 17 bis 
zu einer Mitte der lateralen Oberflächen des Wellen-
längenumwandlungselements 14 angeordnet ist, 
aber wenn ein Harz für das elektrisch isolierende Ele-
ment 17 verwendet wird, kann das elektrisch isolie-
rende Element 17 entlang der lateralen Oberflächen 
des Wellenlängenumwandlungselements 14 bis zu 
der oberen Kante der lateralen Oberflächen durch 
Oberflächenspannung ansteigen.

Elektroden 18a, 18b

[0042] Die Elektroden 18a und 18b sind auf einer 
Oberfläche, beispielsweise der oberen Oberfläche, 
des Packungskörpers 11 angeordnet. Die Elektroden 
18a und 18b sind außerhalb des elektrisch isolieren-
den Elements 17 angeordnet. Das heißt, die Elektro-
den 18a und 18b sind von dem elektrisch isolieren-
den Element 17 exponiert. Die Elektroden 18a und 
18b sind elektrisch mit den jeweiligen elektrisch leit-
fähigen Schichten 16 derart verbunden, dass elektri-
sche Leistung an die Verdrahtung 15 über die elekt-
risch leitfähigen Schichten 16 angelegt werden kann. 
Entsprechend kann eine Veränderung im Wert einer 
elektrischen Spannung in der Verdrahtung 15, wie 
oben beschrieben, detektiert werden, was eine 
Detektion einer Beschädigung des Wellenlängenum-

wandlungselements 14 erlaubt, insbesondere einer 
Beschädigung des das fluoreszierende Material ent-
haltenden Teils 14a. In der vorliegenden Beschrei-
bung bezieht sich der Begriff „Beschädigung“, wie 
oben verwendet, beispielsweise auf einen oder meh-
rere Risse, eine Abweichung in der Position oder der-
gleichen. Um eine elektrische Spannung an die Ver-
drahtung 15 anzulegen, sind wenigstens zwei 
Elektroden von einer ersten Elektrode und einer 
zweiten Elektrode als die Elektroden 18a und 18b 
angeordnet. Die Elektroden 18a und 18b, die die 
erste Elektrode und die zweite Elektrode sind, sind, 
wie in Fig. 1B gezeigt, in Draufsicht vorzugsweise an 
entgegengesetzten Seiten mit Bezug zu dem Wellen-
längenumwandlungselement 14 an dem Packungs-
basiskörper 11 angeordnet. Mit der oben beschriebe-
nen Anordnung kann ein großer Abstand zwischen 
der Elektrode 18a und der Elektrode 18b bereitge-
stellt werden. Dementsprechend kann das Auftreten 
eines Kurzschlusses zwischen den Elektroden auf-
grund eines oder mehrerer Wassertropfen oder der-
gleichen effizient verringert oder verhindert werden.

[0043] Die Elektroden 18a und 18b sind jeweils 
elektrisch mit den jeweiligen elektrisch leitfähigen 
Schichten 16 verbunden. Wie in Fig. 1C gezeigt, 
sind die elektrisch leitfähigen Schichten 16 elektrisch 
mit den Metallschichten verbunden, die auf dem 
Packungskörper 11 angeordnet sind, und zwar über 
die Drähte 23, und die Metallschichten können elekt-
risch mit den Elektroden 18a und 18b über die elekt-
risch leitfähigen Elemente verbunden sein, die 
jeweils auf dem Packungskörper 11 angeordnet 
sind. Die Elektroden 18a und 18b können aus 
einem elektrisch leitenden Material wie zum Beispiel 
Au, Sn, Ag, Cu, Ni, Rh, Pd, AI, W, Pt oder/und Ti her-
gestellt sein.

[0044] Es ist bevorzugt, dass auf der Oberfläche des 
Packungskörpers 11 eine von den Elektroden 18a 
und 18b und eine von den Leistungszuführungselekt-
roden 21a und 21b nahe beieinander angeordnet 
sind, und die jeweils andere von den Elektroden 
18a und 18b und die jeweils andere von den Leis-
tungszuführungselektroden 21a und 21b nahe beiei-
nander angeordnet sind. Diese Anordnung kann das 
Design der Anschlüsse des Moduls erleichtern, in 
das die lichtemittierende Vorrichtung 10 einzubauen 
ist. Wenn beispielsweise, wie in Fig. 1B gezeigt, der 
Packungskörper 11 in Draufsicht eine im Wesentli-
chen viereckige Gestalt hat, können die Elektrode 
18a und die Leistungszuführungselektrode 21a ent-
lang einer Seite angeordnet sein, und die andere 
Elektrode 18b und die andere Leistungszuführungs-
elektrode 21b können entlang einer Seite entgegen-
gesetzt zu der einen Seite angeordnet sein.

[0045] Wie in Fig. 5 gezeigt, kann wenigstens eine 
von den Elektroden 18a, 18b und den Leistungszu-
führungselektroden 21a, 21b (beispielsweise die 
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Elektrode 18a in Fig. 5) kleinere planare Abmessun-
gen haben als jene von anderen Elektroden. Eine 
solche Gestaltung erlaubt eine Bestimmung der Ori-
entierung der lichtemittierenden Vorrichtung 10. Bei-
spielsweise kann die Leistungszuführungselektrode 
an der Seite mit kleinerer Elektrode als eine Katode 
bestimmt werden. Die exponierte Oberfläche des 
Packungskörpers 11, der durch Bilden bestimmter 
Elektrode(n) mit kleineren planaren Abmessungen 
erhalten wird, kann dazu verwendet werden, ein 
Muster wie zum Beispiel eine Produktionsserien-
nummer aufzubringen. Beispiele für ein solches 
Muster umfassen einen zweidimensionalen Code. 
Die Elektrode, die kleinere planare Abmessungen 
hat, ist vorzugsweise eine andere Elektrode als die 
Leistungszuführungselektroden 21a oder 21b. Dies 
liegt daran, dass die Leistungszuführungselektroden 
21a und 21b elektrische Leistung zu dem Halbleiter-
laserelement 13 zuführen und tendenziell mit einem 
größeren elektrischen Strom belastet sind als andere 
Elektroden.

Umgebungselement 26

[0046] Es ist bevorzugt, dass die emittierende Vor-
richtung 10 ferner ein Umgebungselement 26 
umfasst. Das Umgebungselement 26 ist, wie in 
Fig. 1C gezeigt, auf der unteren Oberfläche des Wel-
lenlängenumwandlungselements 14 und/oder der 
oberen Oberfläche der lichtdurchlässigen Abde-
ckung 12 angeordnet, und umgibt, wie in Fig. 3A 
gezeigt, die Regionen des Wellenlängenumwand-
lungselements 14, auf die das Laserlicht einfallen 
soll. Mit dem Umgebungselement 26 kann verhindert 
werden, dass das elektrisch isolierende Element 17 
in den optischen Pfad des Laserlichts eintritt. Insbe-
sondere dann, wenn ein Harz für das elektrische iso-
lierende Element 17 verwendet wird, tritt das Harz 
leicht in Spalte ein, und somit ist es bevorzugt, das 
Umgebungselement 26 bereitzustellen. Das Umge-
bungselement 26 ist beispielsweise mit einer elekt-
risch leitfähigen Schicht 16a, einer Metallschicht 
22a und einem Verbindungsmaterial 26c gebildet. 
Das Umgebungselement 26 ist vorzugsweise ein-
wärts von der elektrisch leitfähigen Verbindungs-
schicht 26a angeordnet, in anderen Worten zwischen 
der elektrisch leitfähigen Verbindungsschicht 26a 
und der Lichteinfallsregion des Wellenlängenum-
wandlungselements 14, auf das das Laserlicht ein-
fällt. Eine derartige Gestaltung ist bevorzugt, da, 
wie in Fig. 1C gezeigt, die Drähte 23 mit den elekt-
risch leitfähigen Schichten 16 verbunden sind, die mit 
den elektrisch leitfähigen Verbindungsschichten 26a 
verbunden sind. Das Umgebungselement 26 kann 
so angeordnet sein, dass es die Lichteinfallsregion 
vollständig umgibt. Das Umgebungselement 26 
kann beispielsweise so angeordnet sein, dass es 
die Region demarkiert, die direkt unter dem das fluo-
reszierende Material enthaltenden Teil 14a ist, oder 
eine Region demarkiert, die kleiner oder größer ist 

als die Region, die direkt unter dem das fluoreszie-
rende Material enthaltenden Teil 14a ist. Insbeson-
dere ist das Umgebungselement 26 vorzugsweise 
derart angeordnet, dass es eine Region demarkiert, 
die geringfügig größer ist als die Region, die direkt 
unter dem das fluoreszierende Material enthaltenden 
Teil 14a ist. Diese Anordnung kann verhindern, dass 
Licht, welches auf den das fluoreszierende Material 
enthaltenden Teil 14a einfällt, durch das Umge-
bungselement 26 blockiert oder gestört wird. Wenn 
die Verdrahtung 15A nur auf dem lichtreflektierenden 
Teil 14b an der Seite der Lichteinfallsoberfläche 14I 
des Wellenlängenumwandlungselements 14 ange-
ordnet ist, kann das Umgebungselement 26, um 
wenigstens einen Bereich des das fluoreszierende 
Material enthaltenden Teils 14a in Draufsicht zu 
umgeben, auch derart angeordnet sein, dass es 
den Bereich der Verdrahtung 15A umgibt, der 
wenigstens einen Bereich des das fluoreszierende 
Material enthaltenden Teils 14a in der Draufsicht 
umgibt.

[0047] Das Umgebungselement 26 kann entweder 
aus einem elektrisch isolierenden Material oder aus 
einem elektrisch leitfähigen Material oder aus einem 
Verbundmaterial von diesen hergestellt sein. Das 
elektrisch isolierende Material kann aus einem ähn-
lichen Material sein, das für das elektrische isolie-
rende Element 17, den Packungskörper 11, den licht-
reflektierenden Teil 14b oder den elektrisch 
isolierenden Film 24 verwendet wird. Das elektrisch 
leitende Material kann aus einem ähnlichen Material 
sein, das für die Verdrahtung 15, die elektrisch leit-
fähigen Schichten 16, den Metallfilm 22, die Metall-
schicht 25, oder die Metallverbindungsschicht 27 
verwendet wird. Insbesondere ist das Umgebungs-
element 26 vorzugsweise aus einem Element ähn-
lich jenem hergestellt, das zum Herstellen einer 
elektrischen Verbindung zwischen der Verdrahtung 
15 und den elektrisch leitfähigen Schichten 16 ver-
wendet wird, um die Herstellung zu vereinfachen. 
Beispielsweise kann das Umgebungselement 26 
mit einer Metallschicht 22a wie in Fig. 1C und 
Fig. 2D gezeigt gebildet sein, einer elektrisch leitfä-
higen Schicht 16a wie in Fig. 1C und Fig. 3A gezeigt, 
und einem Verbindungmaterial 26c, das zwischen 
dem Metallfilm 22a und der elektrisch leitfähigen 
Schicht 16a angeordnet ist, wie in Fig. 1C und 
Fig. 3A gezeigt. Das Verbindungsmaterial 26c kann 
ein Material ähnlich dem Material der Metallverbin-
dungsschicht 27 wie oben beschrieben sein. Wenn 
das Umgebungselement 26 mit derartigen Elemen-
ten wie oben beschrieben gebildet ist, entspricht 
eine Summe der Dicken dieser Elemente vorzugs-
weise einer Höhe, die den Spalt zwischen dem Wel-
lenlängenumwandlungselement 14 und der licht-
durchlässigen Abdeckung 12 schließen kann. 
Dementsprechend kann verhindert werden, dass 
das elektrische isolierende Element 17 in den opti-
schen Pfad des Laserlichts eintritt. Es ist bevorzugt, 
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dass das Umgebungselement 26 mit einer Höhe ent-
sprechend der Höhe angeordnet ist, die die Spalte 
zwischen dem Wellenlängenumwandlungselement 
14 und der lichtdurchlässigen Abdeckung 12 schlie-
ßen kann, selbst wenn das umschließende Element 
26 mit einem anderen Material oder anderen Mate-
rialien als den oben beschriebenen gebildet ist.

Detektionsschaltung

[0048] Die Detektionsvorrichtung 10 kann ferner mit 
einer Detektionsschaltung ausgestattet sein, die 
dazu konfiguriert ist, eine Änderung in den Wider-
standswert zu detektieren, die durch eine Beschädi-
gung der Verdrahtung 15 verursacht wird. Die Detek-
tionsschaltung kann mit der Verdrahtung 15 und 
einer Leistungszuführungsschaltung für das Halblei-
terlaserelement 13 verbunden sein. Mit einer solchen 
Detektionsschaltung kann eine Beschädigung des 
Wellenlängenumwandlungselements 14 als eine 
Änderung in den Widerstandswerten detektiert wer-
den, die durch eine Beschädigung der Verdrahtung 
15 verursacht wird. Folglich kann zum Zeitpunkt der 
Detektion eine Änderung in dem Widerstandswert 
der Verdrahtung 15 das Auftreten einer Beschädi-
gung an dem Wellenlängenumwandlungselement 
14 und dem lichtreflektierenden Teil 14b bestimmt 
werden, und der Betrieb des Halbleiterlaserelements 
13 wird angehalten. Folglich kann ein Lecken des 
Laserlichts verhindert werden.

[0049] Ein Beispiel eines funktionalen Blockdia-
gramms der Treibvorrichtung der lichtemittierenden 
Vorrichtung ist in Fig. 6 gezeigt. In Fig. 6 wird eine 
Zerstörungsdetektionsschaltung als die Detektions-
schaltung verwendet, und die Verdrahtung 15, die 
auf dem Wellenlängenumwandlungselement 14 
angeordnet ist, ist mit der Zerstörungsdetektions-
schaltung verbunden. Beim Detektieren einer 
Beschädigung der Verdrahtung 15 überträgt die Zer-
störungsdetektionsschaltung ein Abschaltsignal, und 
die Treibschaltung des Halbleiterlaserelements 
stoppt den Betrieb des Halbleiterlaserelements 
beim Empfang des Abschaltsignals.

[0050] Es versteht sich, dass obwohl die vorlie-
gende Erfindung mit Bezug zu bevorzugten Ausfüh-
rungsformen davon beschrieben worden ist, ver-
schiedene andere Ausführungsformen und 
Varianten dem Fachmann in den Sinn kommen, die 
innerhalb des Umfangs und Geistes der Erfindung 
sind, und solche anderen Ausführungsformen und 
Varianten sollen durch die nachfolgenden Ansprüche 
abgedeckt sein.

Patentansprüche

1. Lichtemittierende Vorrichtung (10), umfas-
send: 
einen Packungskörper (11); 

eine lichtdurchlässige Abdeckung (12), die direkt 
oder indirekt an dem Packungskörper (11) befestigt 
ist; 
ein oder mehr Halbleiterlaserelemente (13), die 
dazu konfiguriert sind, Laserlicht zu emittieren, und 
in einem Raum angeordnet sind, der durch den 
Packungskörper (11) und die lichtdurchlässige 
Abdeckung (12) eingeschlossen ist; 
ein Wellenlängenumwandlungselement (14), das 
über der lichtdurchlässigen Abdeckung (12) in 
einem optischen Pfad des Laserlichts angeordnet 
ist, das von dem einen oder mehr Halbleiterlasere-
lementen (13) emittiert wird; 
eine Verdrahtung (15), die an einer Lichteinfallso-
berflächenseite des Wellenlängenumwandlungsele-
ments (14) angeordnet ist; 
elektrisch leitfähige Schichten (16), die elektrisch mit 
der Verdrahtung (15) verbunden und an einer obe-
ren Oberfläche der lichtdurchlässigen Abdeckung 
(12) angeordnet sind; 
ein opakes elektrisch isolierendes Element (17), das 
wenigstens Teile der elektrisch leitfähigen Schichten 
(16) und einen Teil der lichtdurchlässigen Abde-
ckung (12) bedeckt; und 
Elektroden (18a, 18b), die in Draufsicht an einer 
Oberfläche des Packungskörpers (11) an Stellen 
außerhalb des elektrisch isolierenden Elements 
(17) angeordnet und elektrisch mit den elektrisch 
leitfähigen Schichten (16) verbunden sind.

2. Lichtemittierende Vorrichtung (10) nach 
Anspruch 1, wobei das elektrisch isolierende Ele-
ment (17) ein Lichtabsorptionselement ist.

3. Lichtemittierende Vorrichtung (10) nach 
Anspruch 1 oder 2, wobei das Wellenlängenum-
wandlungselement (14) Folgendes umfasst: 
einen Teil (14a), der ein fluoreszierendes Material 
enthält, der in dem optischen Pfad des Laserlichts 
angeordnet ist, das von dem einen oder mehr Halb-
leiterlaserelementen (13) emittiert wird, und 
einen lichtreflektierenden Teil (14b), der in Drauf-
sicht einen lateralen Umfang des Teils (14a) umgibt, 
der das fluoreszierende Material enthält.

4. Lichtemittierende Vorrichtung (10) nach einem 
der Ansprüche 1 bis 3, wobei die Elektroden (18a, 
18b) eine erste Elektrode und eine zweite Elektrode 
umfassen, die in Draufsicht an entgegengesetzten 
Seiten mit Bezug zu dem Wellenlängenumwand-
lungselement (14) angeordnet sind.

5. Lichtemittierende Vorrichtung (10) nach einem 
der Ansprüche 1 bis 4, wobei der Packungskörper 
(11) Leistungszuführungselektroden (21a, 21b) 
umfasst, die in Draufsicht an der oberen Oberfläche 
des Packungskörpers (11) an Stellen außerhalb des 
elektrisch isolierenden Elements (17) angeordnet 
sind, um elektrische Leistung an die ein oder mehr 
Halbleiterlaserelemente (13) zuzuführen.
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6. Lichtemittierende Vorrichtung (10) nach einem 
der Ansprüche 1 bis 5, wobei 
der Packungskörper (11)wenigstens einen inneren 
lateralen Wandteil (11b) umfasst, der von dem Wel-
lenlängenumwandlungselement (14) beabstandet ist 
und es umgibt, und 
das elektrisch isolierende Element (17) zwischen 
das Wellenlängenumwandlungselement (14) und 
den wenigstens einen inneren lateralen Wandteil 
(11b) gefüllt ist.

7. Lichtemittierende Vorrichtung (10) nach einem 
der Ansprüche 1 bis 6, ferner umfassend Folgendes: 
ein Umgebungselement (26), das an einer unteren 
Oberfläche des Wellenlängenumwandlungsele-
ments (14) angeordnet ist und eine Lichteinfallsre-
gion der unteren Oberfläche des Wellenlängenum-
wandlungselements (14) umgibt, in die das 
Laserlicht von dem einen oder mehr Halbleiterlase-
relementen (13) eingestrahlt wird.

8. Lichtemittierende Vorrichtung (10) nach einem 
der Ansprüche 1 bis 7, wobei das Wellenlängenum-
wandlungselement (14) eine oberste Oberfläche 
hat, die höher lokalisiert ist als eine oberste Ober-
fläche des Packungskörpers (11).

9. Lichtemittierende Vorrichtung (10) nach 
Anspruch 3, wobei die Verdrahtung (15) nur an 
dem Lichtreflexionsteil (14b) an der Lichteinfallso-
berflächenseite des Wellenlängenumwandlungsele-
ments (14) angeordnet ist.

10. Lichtemittierende Vorrichtung (10) nach 
einem der Ansprüche 1 bis 9, wobei 
der Packungskörper (11) von der lichtdurchlässigen 
Abdeckung (12) beabstandet ist, und 
das elektrisch isolierende Element (17) zwischen die 
lichtdurchlässige Abdeckung (12) und den Pack-
ungskörper (11) gefüllt ist.

Es folgen 7 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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